DLV: Bildung von Startgemeinschaften
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Der Verbandsrat des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) hat anlässlich seiner Verbandsratssitzung am 14. Juli 2006 in Ulm eine Erweiterung der Leichtathletik-Ordnung LAO im § 2 beschlossen und damit die Bildung von Startgemeinschaften ermöglicht.








Mit der neuen Regelung besteht die Chance, bei Staffel- und Mannschafts-Wettbewerben wieder mehr Vereine beteiligen zu können. Die Einführung eines zweiten Startpasses ist nicht vorgesehen.

Wörtlich heißt es in der neuen Ziffer 4 der LAO, §2:

4.1
Zum Zweck der Bildung von Staffeln und Mannschaften (DMM, DJMM, DSMM, DAMM) können Vereine (jedoch nicht LG´s) innerhalb der Landesverbände Startgemeinschaften bilden. Das Startrecht für die Einzel- und die weiteren Mannschaftswettbewerbe (-wertungen) für den Stammverein bleibt davon unberührt.

Mit der Änderung der LAO hat der DLV-Verbandsrat gleichzeitig auch folgende „Zusatzbestimmungen für Startgemeinschaften“ verabschiedet:


1. Startgemeinschaften (SG) können von maximal drei Vereinen eines Landesverbandes in jeder Altersklasse gebildet werden.


2. Der im Namen der SG zuerst genannte Verein ist federführend und alleiniger Ansprechpartner für die Verbandsorganisationen.

3. In den Altersklassen, in denen die SG Mannschaften / Staffeln stellt, dürfen die beteiligten Vereine keine eigenen Mannschaften / Staffeln im laufenden Jahr bilden.


4. Die SG informiert zum 01.01. den LV über die Bildung einer Startgemeinschaft durch Angabe der beteiligten Vereine, der Altersklasse und der Mannschaft / Staffel.


5. Die Mannschafts- / Staffelergebnisse werden der SG, die Einzelergebnisse der Athleten im Rahmen dieser Wettbewerbe dem Stammverein zugeordnet.


6. Ein Verein kann in jeder Altersklasse nur eine SG bilden.

Weitere Hinweise unter www.flvw.de unter „Aktuelles“

